
Hintergrund

Prof. Dr. Herbert Kubicek, Universität Bremen, Wissenschaftlicher Direktor der Stiftung Digitale Chancen, zum BIENE Award 2004

Die Stiftung Digitale Chancen und das Institut für Informationsmanagement Bremen an der Universität Bremen sind für das Bewertungsverfahren und die Prüfung der eingereichten Beiträge zuständig. Sie werden nicht erwarten, dass ich jetzt etwas zur Qualität der Barrierefreiheit des gerade freigeschalteten Angebots sage. Nicht nur, weil ich der Jury nicht vorgreifen möchte, sondern weil dies mit einem kurzen Blick und selbst mit einem einmaligen Durchklicken durch ein Angebot nicht solide machbar ist. Die Bewertung der Barrierefreiheit ist sehr viel schwieriger und aufwendiger als die Beurteilung der einfachen Benutzbarkeit oder des innovativen Gehalts einer Website, die bei anderen Wettbewerben und Awards im Vordergrund stehen.

Die erste Schwierigkeit liegt in der Vielfalt der Anforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Behinderungsarten ergibt. Alle Elemente eines Internetangebots müssen von den Screenreadern gelesen werden können, mit denen sich Blinde das Web erschließen. Automatische Spracherzeugung hilft ihnen sehr, den Gehörlosen hingegen nicht. Menschen mit Sehschwächen sollen die Schriftgröße verändern können, Farbenblinde die Farben. Den Menschen mit Lernbehinderungen helfen gezielt eingesetzte Animationen, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Die Screenreader der Blinden können diese Animationen in der Regel jedoch nicht lesen.

Inzwischen gibt es Gestaltungshinweise und Richtlinien für die barrierefreie Gestaltung von Web-Angeboten, für die öffentliche Verwaltung des Bundes und einiger Länder sogar gesetzliche Vorschriften. Im Vordergrund steht dabei die Gestaltung von Texten im Rahmen von Informationsangeboten. Der größere praktische Nutzen ergibt sich jedoch erst bei Online-Transaktionen, beim Bestellen von Waren oder dem Stellen eines Antrags bei einer Behörde, wie dies auch im erweiterten Angebot der Polizei in NRW der Fall ist. Dabei stellt sich jedoch eine zweite prinzipielle Schwierigkeit. Denn bei solchen Transaktionen werden teilweise zusätzliche Techniken zur Erhöhung der Datensicherheit und zur Identifizierung der Absender eingesetzt, wie z. B. digitale Signaturen,die heute leider noch nicht barrierefrei sind. Während wir in Bezug auf Informationsangebote vor allem ein Umsetzungsdefizit barrierefreier Gestaltung feststellen, stehen wir hinsichtlich der Transaktionsangebote noch vor einem Forschungs- und Entwicklungsdefizit, um Barrierefreiheit und sichere Authentifizierung zu vereinbaren. Wir wissen jedoch auch, dass an vielen Stellen daran gearbeitet wird, dieses Defizit zu überwinden, und diese neuen Ansätze soll die 'BIENE' aufspüren und den Honig daraus saugen.

Das Prüfverfahren für die Bewertung der eingereichten Beiträge muss diesen Problemen Rechnung tragen. In Bezug auf die unterschiedlichen Behinderungsarten geschieht dies zum einen dadurch, dass das die Beurteilungskriterien und Prüfmethoden mit einem Fachlichen Beirat abgestimmt werden, in dem kompetente Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Behinderten-Organisationen mitwirken. Dies hat uns bei dem ersten BIENE Award sehr geholfen und wird der nun anstehenden Verfeinerung der Prüfinstrumente wieder zugute kommen.

Zum zweiten setzt sich die Prüfung aus einem Expertentest und mehreren Betroffenentests zusammen. Nach einem Test nach vorgegebenen Prüfkriterien durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die besten Wettbewerbsbeiträge zusätzlich von mehreren Menschen mit jeweils unterschiedlichen Behinderungen getestet. Bei der Bewertung der Beiträge zum ersten BIENE Award gab es durchaus Unterschiede zwischen beiden Prüfungen, die dann im fachlichen Beirat besprochen und zu einem fairen Gesamturteil geführt wurden. Für die zweite Runde konnten daraus einige Verbesserungen des Prüfverfahrens abgeleitet werden.

Ein Hauptziel des BIENE Award war und ist es, Anstöße für die Entwicklung innovativer Lösungen bei den Online-Transaktionen zu geben und diese Lösungen dann auch bekannt zu machen. Dies war im vergangenen Jahr nicht in allen ausgeschriebenen Themenbereichen in den Klassen Gold, Silber und Bronze gelungen, weil gar nicht so viele fortgeschrittene Beispiele eingereicht wurden und wohl auch nicht existierten. Auch echte Innovationen waren selten. Die Polizei NRW hat sich auch in dieser Hinsicht hervorgehoben, z. B. mit der Integration einer Gebärdendolmetscherin für Gehörlose in ihr Informationsangebot.

In diesem Jahr erwarten wir nennenswerte Fortschritte in Bezug auf derartige innovative Lösungen. Hoffentlich in allen inhaltlichen Kategorien und nicht nur beim E-Government, sondern auch bei E-Commerce, den Medien und den Vereinen und Initiativen.

Das Verfahren zur Beurteilung war und ist streng, hat sich jedoch im Großen und Ganzen bewährt und ist von allen Beteiligten weitgehend akzeptiert worden. Ein Kritikpunkt lag darin, dass man das Angebot einer großen Organisation wie der Polizei NRW fairerweise nicht mit dem einer Schule für Gehörlose oder einer Selbsthilfegruppe vergleichen kann. Ein komplexeres Angebot erfordert z. B. eine viel aufwendigere Navigation und Suche als ein kleineres, überschaubares, was honoriert werden sollte, während ein einfaches Angebot für die alltägliche Lebensbewältigung vielleicht sogar relevanter ist. Für dieses Problem werden wir mit dem fachlichen Beirat eine angemessene Lösung entwickeln, die in den Ausschreibungsunterlagen konkret beschrieben werden wird.

Sie sehen: Barrierefreies Internet ist ein Lernprozess aller Beteiligten und der BIENE Award ein wichtiger Katalysator in diesem Prozess.
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